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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.
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Präambel

Die Verbandsversammlung der Gemeinsamen Kommunalen 
Datenzentrale Recklinghausen hat am 18. November 2015 
folgende Satzung beschlossen:

Der Zweckverband „Gemeinsame Kommunale Datenzen-
trale Recklinghausen“ ist Träger eines zentralen Dienstleis-
ters, der den Verbandsmitgliedern im Rahmen einer abge-
stimmten Informationstechnischen Strategie (IT-Strategie) 
- das heißt auf der Basis gemeinsamer Leitlinien, Standards 
und Empfehlungen zur Anwendungsarchitektur sowie zu 
getesteten integrierten Anwendungen - wirtschaftliche und 
zukunftsorientierte Dienstleistungen und Produkte auf dem 

37  Bekanntmachung der Änderung der Satzung des 
Zweckverbandes „Gemeinsame kommunale Da-
tenzentrale Recklinghausen (GKD)“

Der Zweckverband „Gemeinsame kommunale Datenzen-
trale Recklinghausen (GKD)“ hat mit Beschluss der Ver-
bandsversammlung vom 26.11.2019 seine Verbandssatzung 
geändert und dies gemäß § 20 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) bei mir 
angezeigt.

Gemäß § 20 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit § 11 GkG 
NRW wird die geänderte Zweckverbandssatzung nachste-
hend bekanntgemacht. Die Satzungsänderungen werden am 
Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt wirksam.

Münster, den 23. Januar 2020 Bezirksregierung Münster 
Az.: 31.1.23.02-002/2019.0001 

Im Auftrag 
Gez. Wellmann

Verbandssatzung des Zweckverbandes ,,Gemeinsame 
Kommunale Datenzentrale Recklinghausen“ 

vom 26. November 2019
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ne geeigneten wirtschaftlich einsetzbaren Produkte 
vorhanden sind,

 5.  die Eigenentwicklung oder der Kauf internetfähiger 
Anwendungen (Schwerpunkt E-Government) und 
Lösungen für das Umfeld dieser Anwendungen, 
wobei Eigenentwicklungen nur dann durchgeführt 
werden, wenn auf dem Markt keine geeigneten wirt-
schaftlich einsetzbaren Produkte vorhanden sind,

 6.  der Betrieb eines Kommunikationsnetzes für das 
Verbandsgebiet, die Sicherung des Zugangs vom 
und zum Internet sowie die Bereitstellung und Ver-
teilung aktueller Sicherungssysteme,

 7.  die Beschaffung von Hard- und Software sowie 
Dienstleistungen

 8.  die Bereitstellung von ausreichender Rechner- und 
Netzkapazität zur Gewährleistung eines akzeptablen 
Antwort-Zeitverhaltens und einer hohen Verfügbar-
keit, der termingerechten Durchführung der Aufga-
ben und Sicherstellung eines hohen Schutzniveaus 
der gespeicherten Daten vor Missbrauch, Manipula-
tion und Zerstörung.

(2)  Der Zweckverband kann seine Dienstleistungen und 
Produkte außer den Verbandsmitgliedern auch Dritten 
zur Verfügung stellen, soweit dadurch die Erfüllung sei-
ner Aufgaben gegenüber den Verbandsmitgliedern nicht 
beeinträchtigt wird und dieser Geschäftsbereich keine 
überwiegende Bedeutung erhält.

(3)  Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben beschafft der 
Zweckverband geeignete programm- und maschinen-
technische Einrichtungen und hält das notwendige Per-
sonal sowie die Sachmittel vor.

(4)  Der Zweckverband kann alle sonstigen Geschäfte be-
treiben, die der Erreichung und Förderung seiner Auf-
gaben dienlich sind. Insbesondere wird ihm gestattet, 
im Rahmen des § 108 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW Unter-
nehmen in der Rechtsform des Privatrechts zu gründen 
oder sich an ihnen zu beteiligen sowie die wirtschaftli-
che Zusammenarbeit mit anderen Partnern des öffentli-
chen und privaten Rechts zu suchen.

(5)  Die Daten eines Verbandsmitgliedes oder eines sonsti-
gen Benutzers dürfen ohne dessen ausdrückliche vorhe-
rige Zustimmung nicht für Zwecke anderer Verbands-
mitglieder oder Dritter ausgewertet oder benutzt 
werden.

§ 4 
Bindung der Verbandsmitglieder

(1)  Die Verbandsmitglieder sind berechtigt, die angebo-
tenen Leistungen des Zweckverbands in Anspruch zu 
nehmen, eine Abnahmeverpflichtung besteht nicht.

(2)  Der Zweckverband legt im Rahmen der IT-Strate-
gie Standards und Empfehlungen fest. Innerhalb der 
IT-Strategie garantiert der Zweckverband die Integra-
tion der Informations- und Kommunikationstechnik im 
Anwenderbereich und gewährleistet die Unterstützung 
der Anwender. Eine Unterstützungsverpflichtung über 
die IT-Strategie hinaus besteht nicht; eine Unterstüt-
zung kann jedoch im Rahmen von Einzelverträgen ge-
währt werden.

(3)  Um die wirtschaftliche Nutzung von Verfahren zu ge-
währleisten, die für den Bestand des Zweckverbandes 
kritisch sind, wird vom Verbandsrat für diese Verfah-
ren eine Nutzungsdauer festgesetzt. Rechtzeitig vor 
Ablauf der festgesetzten Nutzungsdauer wird über den 
weiteren Einsatz des Verfahrens unter Verlängerung 
der Nutzungsdauer oder dessen Ersatz durch ein neues 

Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnik (IT) 
zur Verfügung stellt. Die strategische Ausrichtung zu einem 
kundenorientierten, wirtschaftlichen IT-Dienstleister erfor-
dert eine unternehmerische Steuerung durch den Verband.

Teil 1  
Allgemeine Vorschriften

 
§ 1 

Verbandsmitglieder

Der Kreis Recklinghausen 

und die kreisangehörigen Städte

Castrop-Rauxel, 
Datteln, 
Dorsten, 

Gladbeck, 
Haltern am See,

Oer-Erkenschwick, 
Recklinghausen,

Waltrop

bilden zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung im Be-
reich der Informations- und Kommunikationstechnik (IT) 
einen Zweckverband nach dem Gesetz über Kommunale 
Gemeinschaftsarbeit vom 01. Oktober 1979 (GV NRW S. 
621/SGV NRW 202) in der jeweils gültigen Fassung.

 
§ 2 

Name, Sitz

(1)  Der Zweckverband führt den Namen „Gemeinsame 
Kom munale Datenzentrale Recklinghausen“ (GKD 
Reck linghausen).

(2)  Sitz des Zweckverbandes ist Recklinghausen.

Teil 2 
Aufgaben, Rechte und Pflichten

 
§ 3 

Aufgaben

(1)  Die Verbandsmitglieder sind Träger der GKD Reckling-
hausen. Der GKD Recklinghausen obliegt die umfas-
sende Unterstützung der Verbandsmitglieder in allen 
Belangen der Informations- und Kommunikationstech-
nik (IT) im Rahmen eines Organisations-, Beratungs-, 
Qualifizierungs-, Software- und Produktionsverbundes.

 Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere 

 1.  die Auswahl, die Einführung und der Betrieb der für 
die Anwender unternehmenskritischen Verfahren. 
Unternehmenskritisch sind solche Verfahren, die 
hohe Kosten verursachen und rechtfertigen, hohen 
Ansprüchen an die Verfügbarkeit und Sicherheit ge-
nügen müssen, einen hohen lntegrationsbedarf mit 
anderen Systemen haben oder Daten verwalten, die 
im Kreis Recklinghausen einheitlich gehandhabt 
werden müssen,

 2.  die strategische Ausrichtung und Integration der 
Informations- und Kommunikationstechnik im An-
wenderbereich,

 3.  der Betrieb von lnfrastruktursystemen und Applika-
tions- und Datenbankservern,

 4.  die Eigenentwicklung oder der Kauf von Verfah-
renslösungen für alle Rechnerplattformen und Ver-
bundanwendungen, wobei Eigenentwicklungen nur 
dann durchgeführt werden, wenn auf dem Markt kei-
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(6)  Die Verbandsversammlung beschließt mit Stimmen-
mehrheit der anwesenden Stimmen, soweit nicht durch 
Gesetz oder diese Satzung etwas anderes bestimmt ist. 
Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

(7)  In Angelegenheiten, die der Beschlussfassung durch die 
Verbandsversammlung bedürfen, entscheidet in Fällen 
von besonderer Dringlichkeit die Vorsitzende oder der 
Vorsitzende der Verbandsversammlung zusammen mit 
einem weiteren Mitglied der Verbandsversammlung. 
Diese Entscheidung ist der Verbandsversammlung in 
der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. Die 
Verbandsversammlung kann die Entscheidung aufhe-
ben, soweit nicht schon durch deren Ausführung Rechte 
Dritter entstanden sind.

(8)  Über die Beschlüsse und Wahlen der Verbandsver-
sammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Diese ist 
von der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden oder der 
jeweiligen Stellvertretung und der schriftführenden Per-
son zu unterzeichnen. Die schriftführende Person wird 
von der Verbandsvorsteherin oder vom Verbandsvorste-
her berufen.

(9)  Schriftliche Beschlussfassung ohne Einberufung einer 
Sitzung der Verbandsversammlung ist zulässig, wenn 
kein Verbandsmitglied dem Verfahren widerspricht.

 
§ 7 

Zuständigkeit der Verbandsversammlung

(1)  Die Verbandsversammlung beschließt über

 a)  die vom Verbandsrat vorgeschlagene IT-Strategie,
 b)  die Änderung der Satzung des Zweckverbandes,
 c)  den Erlass des Wirtschaftsplanes nebst Anlagen,
 d)  die Feststellung des Jahresabschlusses und zugleich 

über die Verwendung eines Jahresüberschusses oder 
die Behandlung eines Jahresfehlbetrages,

 e)  die Wahl der Verbandsvorsteherin / des Verbands-
vorstehers und der Stellvertretung

 f)  die Entlastung der Verbandsvorsteherin / des Ver-
bandsvorstehers,

 g)  die Höhe der Umlage nach § 19 Abs. 3 dieser Sat-
zung,

 h)  die Wahl der Ausschussmitglieder und ihrer stellver-
tretenden Mitglieder,

 i)  die Bestellung von Prüferinnen und Prüfern für die 
Wahrnehmung der Aufgaben nach § 13 dieser Sat-
zung,

 j)  die Genehmigung von Verträgen des Zweckverban-
des mit Mitgliedern der Verbandsversammlung und 
des Verbandsrates, der Verbandsvorsteherin oder 
dem Verbandsvorsteher sowie mit der Geschäftsfüh-
rung, ausgenommen hiervon sind Dienstverträge,

 k)  die Gründung eines Unternehmens in privater 
Rechtsform oder eine Beteiligung daran nach § 108 
Abs. 1 Nr. 1 GO NRW sowie die Beteiligung an ei-
ner juristischen Person des öffentlichen Rechts,

 l)  die Aufnahme neuer Verbandsmitglieder in den 
Zweckverband gem. § 22 Abs. 1 dieser Satzung und

 m)  die Auflösung des Zweckverbandes.

  Beschlüsse zu den Buchstaben a), b), e), g), i), k) und 
m) bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer Mehrheit von 
drei Vierteln der satzungsmäßigen Stimmen der Ver-
bandsmitglieder.

(2)  Das Verfahren der Verbandsversammlung kann in einer 
Geschäftsordnung geregelt werden, die von ihr zu be-
schließen ist.

(3)  Die Verbandsversammlung ist oberste Dienstbehörde 
der Beamtinnen und Beamten des Zweckverbandes.

Verfahren unter Festlegung einer Nutzungsdauer ent-
schieden. Sollte ein Anwender bereits vor Ablauf der 
festgesetzten Nutzungsdauer ein Verfahren nicht mehr 
einsetzen wollen, so hat der Verbandsrat eine Regelung 
darüber zu treffen, dass den übrigen Anwendern durch 
das vorzeitige Ausscheiden eines Anwenders keine 
Mehrkosten entstehen. Welche Verfahren kritisch im 
Sinne von Satz 1 sind, entscheidet der Verbandsrat. Der 
Verbandsrat kann Ausnahmen von der nach Satz 1 und 
2 festgesetzten Nutzungsdauer zulassen.

Teil 3 
Verfassung des Zweckverbandes

 
§ 5 

Organe, Ausschüsse, Geschäftsführung

(1) Organe des Zweckverbandes sind
 - die Verbandsversammlung 
 - der Verbandsrat
 - die Verbandsvorsteherin / der Verbandsvorsteher

(2)  Die Verbandsversammlung kann bei Bedarf Ausschüsse 
bilden.

(3)  Der Zweckverband hat eine Geschäftsführerin bzw. ei-
nen Geschäftsführer.

 
§ 6 

Verbandsversammlung

(1)  Die Verbandsversammlung besteht aus den Vertrete-
rinnen und Vertretern der Verbandsmitglieder. Jedes 
Verbandsmitglied hat eine Stimme und entsendet eine 
Vertreterin oder einen Vertreter.

(2)  Die Verbandsversammlung wählt aus ihrer Mitte für 
die Dauer der laufenden Wahlzeit der Kommunalen 
Vertretung eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden; 
in gleicher Weise wählt sie zwei Mitglieder als Stell-
vertretung. Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende beruft 
die Versammlung ein, setzt im Benehmen mit der Ver-
bandsvorsteherin oder dem Verbandsvorsteher die Ta-
gesordnung fest und leitet die Sitzungen. Die Einladung 
hat unter Angabe der Tagesordnung und Übersendung 
ausreichend vorbereiteter Unterlagen zu erfolgen. Zwi-
schen dem Tag der Versendung der Einladung und dem 
Sitzungstag müssen mindestens zehn Kalendertage 
liegen. In besonderen Fällen kann die Ladungsfrist auf 
drei Tage abgekürzt werden.

(3)  Soweit die Mitglieder des Verbandsrates nicht gleich-
zeitig der Verbandsversammlung angehören, sind sie 
berechtigt, an den Sitzungen beratend teilzunehmen.

(4)  Die Sitzungen der Verbandsversammlung finden nach 
Bedarf, mindestens jedoch einmal im Wirtschaftsjahr 
statt. Eine Sitzung muss einberufen werden, wenn dies 
von wenigstens einem Drittel der Anzahl der Verbands-
mitglieder schriftlich unter Angabe der Gründe bean-
tragt wird.

(5)  Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn 
die anwesenden stimmberechtigten Mitglieder wenigs-
tens die Hälfte der in der Verbandssatzung festgelegten 
Stimmenzahl erreichen. Ist eine Angelegenheit wegen 
Beschlussunfähigkeit zurückgestellt worden und wird 
die Verbandsversammlung innerhalb einer Woche zur 
Verhandlung über denselben Gegenstand einberufen, 
so ist sie ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
Stimmen beschlussfähig. Bei der zweiten Ladung muss 
auf diese Bestimmung ausdrücklich hingewiesen wer-
den.
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Kommunalen Vertretungen, jedoch längstens für die 
Dauer ihres Hauptamtes. Alle zu wählenden Personen 
müssen die Voraussetzungen des § 16 Abs. 1 GkG NRW 
erfüllen. Sie verbleiben nach Ablauf der Wahlzeit der 
Kommunalen Vertretungen bis zur Neuwahl durch die 
neue Verbandsversammlung, jedoch längstens für die 
Dauer ihres Hauptamtes, im Amt.

(2)  Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher 
oder eine der stellvertretenden Personen sind verpflich-
tet, an den Sitzungen der Verbandsversammlung teilzu-
nehmen. Sie haben beratende Stimme.

 
§ 11 

Zuständigkeit der Verbandsvorsteherin/ 
des Verbandsvorstehers

(1)  Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher 
führt die laufenden Geschäfte sowie nach Maßgabe 
der Gesetze, der Verbandssatzung und der Beschlüsse 
der Verbandsversammlung und des Verbandsrates die 
Verwaltung des Zweckverbandes und unterzeichnet Be-
kanntmachungsanordnungen der von der Verbandsver-
sammlung beschlossenen Satzungen. Sie oder er ver-
tritt den Zweckverband gerichtlich und außergerichtlich 
und bedient sich bei der Durchführung ihrer bzw. seiner 
Aufgaben der Geschäftsführung.

(2)  Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher 
ist im Rahmen des Stellenplans zuständig für die Er-
nennung, Beförderung, Einstellung, Höhergruppierung 
und Entlassung der verbeamteten und tariflich Beschäf-
tigten, soweit nicht der Verbandsrat gemäß § 9 g dieser 
Satzung zuständig ist. Sie oder er entscheidet ferner 
über alle sonstigen besoldungsrechtlichen und tarif-
rechtlichen Angelegenheiten der Beamtinnen und Be-
amten und tariflich Beschäftigten, soweit diese von der 
obersten Dienstbehörde übertragen werden können. Sie 
oder er kann diese Zuständigkeit auf die Geschäftsfüh-
rung delegieren.

(3)  Erklärungen, durch welche der Zweckverband ver-
pflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. Sie 
werden von der Verbandsvorsteherin oder vom Ver-
bandsvorsteher und der Geschäftsführung oder der je-
weiligen Stellvertretung unterzeichnet. Das gilt nicht 
für Geschäfte der laufenden Verwaltung im Sinne von 
§ 64 Abs. 2 GO NRW.

 
§ 12 

Geschäftsführung

(1)  Die GKD Recklinghausen hat zur Entlastung der Ver-
bandsvorsteherin bzw. des Verbandsvorstehers eine 
Geschäftsführung. Die Geschäftsführerin oder der Ge-
schäftsführer und die stellvertretende Geschäftsführerin 
oder der stellvertretende Geschäftsführer (Geschäftsfüh-
rung) werden vom Verbandsrat bestellt und abberufen.

(2)  Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher 
überträgt die Durchführung der Geschäfte der laufen-
den Verwaltung auf die Geschäftsführung. Die Durch-
führung weiterer Geschäfte kann die Verbandsvorstehe-
rin oder der Verbandsvorsteher der Geschäftsführung 
übertragen. Das Nähere regelt sie oder er in einer 
Dienstanweisung.

(3)  Die Geschäftsführung ist berechtigt und verpflichtet, 
an den Sitzungen der Verbandsversammlung, des Ver-
bandsrates, der Ausschüsse und Arbeitskreise beratend 
teilzunehmen.

(4)  Die Geschäftsführung hat die Verbandsvorsteherin oder 
den Verbandsvorsteher über alle wichtigen Angelegen-

§ 8 
Verbandsrat

(1)  Dem Verbandsrat gehören die Hauptverwaltungsbeam-
tinnen und Hauptverwaltungsbeamten aller Verbands-
mitglieder oder eine von ihnen jeweils benannte Ver-
treterin bzw. ein von ihnen jeweils benannter Vertreter 
an. Jedes Mitglied im Verbandsrat hat eine Stellvertre-
tung. Jedes Mitglied hat die Anzahl an Stimmen, die 
der Sitzverteilung in der Zweckverbandsversammlung 
entspricht.

  Der Verbandsrat kann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Zweckverbandes oder sonstige sachkundige Perso-
nen zu seinen Sitzungen hinzuziehen. 

(2)  Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher 
übernehmen den Vorsitz des Verbandsrates. Der stell-
vertretende Vorsitz obliegt deren Stellvertretung.

(3)  Die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Verbandsver-
sammlung und deren Stellvertretung sind berechtigt, an 
den Sitzungen des Verbandsrates beratend teilzuneh-
men, sofern sie nicht dem Verbandsrat angehören.

(4)  Die Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher 
beruft den Verbandsrat ein, setzt im Benehmen mit der 
Geschäftsführung die Tagesordnung fest und leitet die 
Sitzungen. Für die Einberufung gilt § 6 Abs. 2 Sätze 3 
bis 5 entsprechend.

(5)  Die Sitzungen des Verbandsrates finden nach Bedarf, 
mindestens jedoch zweimal im Wirtschaftsjahr statt. Er 
muss einberufen werden, wenn dies von wenigstens ei-
nem Drittel der Mitglieder des Verbandsrates schriftlich 
unter Angabe der Gründe beantragt wird.

(6)  Die Regelungen des § 6 Abs. 5 bis 9 gelten sinngemäß.

 
§ 9 

Zuständigkeit des Verbandsrats

Der Verbandsrat ist zuständig für

a)  die Vorbereitung der Beschlüsse der Verbandsversamm-
lung,

b)  die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführung,

c)  die Aufstellung des Entwicklungsplanes inkl. der Bud-
getverteilung,

d)  das strategische Controlling,

e)  die Fortschreibung der IT-Strategie,

f)  die Entscheidungen über unternehmenskritische Ver-
fahren und deren Nutzungsdauer gemäß § 4 Abs. 3

g)  die Ernennung/Einstellung, Beförderung/Höhergrup-
pierung und Entlassung von Beamten des höheren 
Dienstes und der vergleichbaren tariflich Beschäftigten,

h)  die Entscheidung in beamtenrechtlichen, arbeitsrecht-
lichen und personalvertretungsrechtlichen Angelegen-
heiten, soweit sie von der obersten Dienstbehörde über-
tragen werden können,

i)  die vorherige Zustimmung zur Durchführung von Auf-
gaben des Zweckverbandes durch die Verwaltung von 
Verbandsmitgliedern oder Dritten, soweit es sich nicht 
um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt.

 
§ 10 

Verbandsvorsteherin/Verbandsvorsteher

(1)  Die Verbandsversammlung wählt die Verbandsvorste-
herin oder den Verbandsvorsteher und eine erste bzw. 
zweite Stellvertreterin bzw. einen ersten bzw. zweiten 
Stellvertreter aus dem Kreise der Mitglieder des Ver-
bandsrates für die Dauer der laufenden Wahlzeit der 
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(3)  Den Arbeitskreisen soll je ein Vertreter bzw. eine Ver-
treterin eines jeden Verbandsmitgliedes angehören. § 8 
Abs. 1 Satz 3 gilt sinngemäß.

 
§ 16 

Personal

(1)  Zur Erledigung seiner Aufgaben kann der Zweckver-
band hauptamtlich tätige Beamtinnen und Beamte so-
wie tariflich Beschäftigte einstellen. Dienstvorgesetzte 
bzw. Dienstvorgesetzter ist die Verbandsvorsteherin 
bzw. der Verbandsvorsteher. Daneben ist die Geschäfts-
führerin oder der Geschäftsführer in ihrem bzw. seinem 
Geschäftsbereich Vorgesetzte bzw. Vorgesetzter der 
Dienstkräfte.

(2)  Das Personal des Zweckverbandes ist zur Wahrung von 
Amts-, Bank- und Steuergeheimnissen zu verpflichten. 
Es ist zur Verschwiegenheit über alle Angelegenheiten 
eines Verbandsmitgliedes gegenüber den Verbandsmit-
gliedern und Dritten verpflichtet.

(3)  Die nach geltendem Recht auszustellenden Urkun-
den für Beamtinnen und Beamte bedürfen der Unter-
zeichnung durch die Verbandsvorsteherin oder den 
Verbandsvorsteher oder der stellvertretenden Person. 
Anstellungsverträge und sonstige schriftliche Erklärun-
gen zur Regelung der Rechtsverhältnisse von tariflich 
Beschäftigten bedürfen der Unterzeichnung durch die 
Verbandsvorsteherin oder den Verbandsvorsteher oder 
ihrer bzw. seiner Stellvertretung und durch die Ge-
schäftsführung oder der stellvertretenden Person, so-
weit die Unterzeichnungsbefugnisse hierzu nicht auf 
die Geschäftsführung übertragen sind.

 
§ 17 

Ehrenamtliche Tätigkeit

Die Mitglieder der Verbandsversammlung und des Ver-
bandsrates, der Ausschüsse, der Arbeitskreise (§ 15) und die 
Verbandsvorsteherin oder der Verbandsvorsteher sind ehren-
amtlich tätig. Die Mitglieder der Verbandsversammlung und 
der Ausschüsse haben Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen 
und des entgangenen Arbeitsverdienstes. Die diesbezügli-
che Regelung in der Hauptsatzung des Kreises Reckling-
hausen findet entsprechende Anwendung.

Teil 4  
Finanzierung

 
§ 18 

Wirtschaftsführung

(1)  Gem. § 18 Abs. 3 GkG NRW finden auf die Wirtschafts-
führung und das Rechnungswesen die Vorschriften über 
die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der 
Eigenbetriebe sinngemäß Anwendung.

(2)  Die Geschäftsführung stellt den Entwurf des Wirt-
schaftsplanes auf und legt ihn der Verbandsvorsteherin 
oder dem Verbandsvorsteher zur Bestätigung vor. Sie 
oder er leitet den bestätigten Entwurf dem Verbandsrat 
zur Beratung und anschließend der Verbandsversamm-
lung zur Beschlussfassung zu.

(3)  Der Entwurf des Jahresabschlusses wird von der Ge-
schäftsführung aufgestellt und der Verbandsvorsteherin 
oder dem Verbandsvorsteher zur Bestätigung vorgelegt. 
Sie oder er leitet den Entwurf über den Verbandsrat der 
Verbandsversammlung zur Beschlussfassung zu.

(4)  Die Geschäftsführung berichtet dem Verbandsrat vier-
teljährlich auf Basis des Wirtschaftsplanes über den 

heiten der GKD Recklinghausen rechtzeitig zu unter-
richten. Sie hat insbesondere regelmäßig vierteljährlich 
über die Geschäftsentwicklung und unverzüglich zu be-
richten, wenn erfolgsgefährdende Mehraufwendungen 
oder Mindererträge zu erwarten sind oder erhebliche 
Mehrausgaben für einzelne Vorhaben zu leisten sind.

 
§ 13 

Rechnungsprüfung und Jahresabschlussprüfung

(1)  Neben der in § 14 geregelten Prüfung und Freigabe von 
Programmen werden folgende Prüfungsaufgaben durch 
die interne Rechnungsprüfung der GKD Recklinghau-
sen vorgenommen:

 a)  Die laufende Prüfung der Vorgänge in der Buch-
haltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresab-
schlusses,

 b)  die dauernde Überwachung sowie die Prüfung der 
Zahlungsabwicklung der GKD Recklinghausen und 
(soweit vorhanden) des Sondervermögens,

 c)  die Prüfung von Vergaben im Rahmen der Vergabe-
dienstanweisung für die GKD Recklinghausen.

(2)  Die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts des Zweckverbandes erfolgen in entspre-
chender Anwendung des § 102 GO NRW.

 
§ 14 

Prüfung und Freigabe von Programmen, Datenschutz

(1)  Die Prüfung von Programmen nach § 104 Abs. 1 Nr. 3 
GO NRW erfolgt durch die interne Rechnungsprüfung 
der GKD Recklinghausen mit befreiender Wirkung für 
die Rechnungsprüfungsämter der Verbandsmitglieder. 
Sofern bei diesen Programmen Einstellungen vor Ort 
vorgenommen werden, unterliegen diese Einstellungen 
der Prüfungsverantwortung der örtlichen Rechnungs-
prüfung. Die GKD Recklinghausen bietet der örtlichen 
Rechnungsprüfung bei diesen Aufgaben auf Wunsch 
Unterstützung an.

(2)  Die Freigabe von Programmen (z.B. § 28 Abs. 5 Nr. 1 
KomHVO NRW) erfolgt nach vorheriger Prüfung gem. 
§ 14 Abs. 1 durch die interne Rechnungsprüfung der 
GKD Recklinghausen mit befreiender Wirkung für die 
Verbandsmitglieder.

(3)  Die Prüfungsergebnisse und Freigabebescheinigungen 
werden den Verbandsmitgliedern bekannt gegeben.

(4)  Ein Haftungsanspruch ist ausgeschlossen.

(5)  Die GKD Recklinghausen ist zur datenschutzkonfor-
men Abwicklung der ihr übertragenen Aufgaben in 
ihrem Verantwortungsbereich (Auftragsverarbeitung 
nach Art. 28 der Europäischen Datenschutzgrundver-
ordnung (EU-DSGVO)) verpflichtet. Die Pflichten der 
Zweckverbandsmitglieder als Verantwortliche im Sinne 
der EU-DSGVO bleiben davon unberührt.

 
§ 15 

Arbeitskreise

(1)  Der Verbandsrat kann zur Vorbereitung seiner Beschlüs-
se Arbeitskreise bilden. Er entscheidet über Aufgaben, 
Kompetenzen, Größe und Zusammensetzung durch Be-
schluss.

(2)  Zur Vorbereitung seiner Beschlüsse bildet der Ver-
bandsrat einen „Arbeitskreis ITStrategie”, dem insbe-
sondere die Aufgaben der Vorbereitung der Beschlüsse 
des Verbandsrates gem. § 9 Abs. 1 Buchstabe c) bis e) 
obliegen.
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gegenüber den Verbandsmitgliedern nach den gesetzlichen 
Haftpflichtbestimmungen verpflichtet. Gleiches gilt für den 
Ausgleich von Schäden, die dem Zweckverband durch feh-
lerhaftes Verhalten der Organe oder Dienstkräfte der Ver-
bandsmitglieder entstehen.

 
§ 22 

Beitritt und Ausscheiden von Verbandsmitgliedern

(1)  Der Beitritt von Verbandsmitgliedern bedarf der Zu-
stimmung der Mehrheit der satzungsmäßigen Stimmen 
der Verbandsversammlung.

(2)  Die Verbandsmitgliedschaft von Verbandsmitgliedern 
kann mit einer Frist von drei Jahren zum Ende eines 
Kalenderjahres gekündigt werden. Die Kündigung ist 
schriftlich gegenüber der Verbandsvorsteherin oder 
dem Verbandsvorsteher zu erklären.

(3)  Der Zweckverband wird nach Ausscheiden eines Ver-
bandsmitgliedes unter den übrigen Verbandsmitglie-
dern fortgesetzt.

(4)  Das ausscheidende Verbandsmitglied trägt die aus An-
lass seines Ausscheidens entstehenden Kosten. Dazu 
gehören auch, bis zu drei weitere Jahre nach seinem 
Ausscheiden, die seinem bisherigen Anteil entspre-
chenden Abschreibungen für Investitionen, soweit sie 
noch nicht finanziert sind. Gleiches gilt für die seinem 
bisherigen Anteil entsprechenden Leasing- bzw. Miet-
raten sowie externe Wartungskosten. Der Anteil wird 
nach dem Umfang der Inanspruchnahme der GKD 
Recklinghausen ermittelt, der sich aus dem Umsatz der 
letzten 3 Jahre errechnet.

(5)  Das ausscheidende Verbandsmitglied übernimmt im 
Einvernehmen mit dem Zweckverband den durch seinen 
Austritt beim Zweckverband entstehenden Personalüber-
hang. Kommt ein Einvernehmen nicht zustande, trägt es 
die Kosten für den durch seinen Austritt beim Zweckver-
band entstehenden Personalüberhang, längstens jedoch 
für 8 Jahre. Im Einvernehmen mit den Beteiligten kann 
eine anderweitige Regelung getroffen werden.

(6)  Bei Ausscheiden eines Verbandsmitgliedes werden auf 
dessen Antrag die es betreffenden Daten auf seine Kos-
ten ausgehändigt.

 
§ 23 

Auseinandersetzung

(1)  Bei Auflösung des Zweckverbandes haben die Ver-
bandsmitglieder eine Vereinbarung über die Verteilung 
des nach Abzug der Verbindlichkeiten verbleibenden 
Vermögens zu treffen. Entsprechendes gilt für einen et-
waigen Fehlbetrag.

(2)  Kommt diese Vereinbarung nicht binnen einer Frist von 
sechs Monaten nach Auflösung des Zweckverbandes 
zustande, entscheidet über die Verteilung des verblei-
benden Vermögens bzw. verbleibender Fehlbeträge die 
Bezirksregierung Münster.

(3)  Nach Auflösung des Zweckverbandes übernehmen die 
Verbandsmitglieder die Beamtinnen und Beamten sowie 
die tariflich Beschäftigten des Zweckverbandes entspre-
chend § 26 Beamtengesetz für das Land Nordrhein-West-
falen (LBG NRW). Die anteilsmäßige Aufteilung be-
stimmt sich nach dem Umfang der Inanspruchnahme der 
GKD Recklinghausen, der sich aus dem Umsatz der letz-
ten 3 Jahre errechnet. Kommt keine Einigung zustande, 
entscheidet die Bezirksregierung Münster.

(4)  Bei Auflösung des Zweckverbandes verpflichten sich 
die Verbandsmitglieder, den nach der Satzung der zu-

aktuellen Rechnungsstand sowie das prognostizierte 
Jahresergebnis.

(5)  Das Stammkapital der GKD Recklinghausen beträgt 1 
Mio. Euro.

 
§ 19 

Kosten

(1)  Die Leistungen des Zweckverbands werden gegenüber 
den Verbandsmitgliedern und sonstigen Benutzern nach 
Entgelten abgerechnet.

(2)  Die Höhe der Entgelte der Verbandsmitglieder nach 
Absatz 1 wird von der Geschäftsführung im Einverneh-
men mit der Verbandsvorsteherin oder dem Verbands-
vorsteher auf Basis einer Kosten- und Leistungsrech-
nung, in die die Investitionskosten mit einzubeziehen 
sind, festgesetzt. Die Kalkulation erfolgt so, dass den 
Verbandsmitgliedern keine Standortnachteile entste-
hen. Dabei sind Entgelte möglichst nach dem Umfang 
der Inanspruchnahme zu erheben (vorrangig Fallzah-
len, Benutzerzahlen, etc.). Soweit dieses nicht möglich 
oder im Einzelfall nicht sinnvoll ist, gilt das Verhältnis 
der Einwohnerzahl gem. Abs. 6 als Grundlage.

(3)  Soweit im Einzelfall die Einnahmen zur Deckung des 
jährlichen Finanzbedarfs nicht ausreichen, erhebt der 
Zweckverband von seinen Verbandsmitgliedern eine 
Umlage, über deren Höhe die Verbandsversammlung 
entscheidet.

(4)  Soweit in Leistungsvereinbarungen keine anderen Re-
gelungen getroffen werden, leisten die Verbandsmit-
glieder Vorauszahlungen von jeweils einem Viertel des 
auf sie voraussichtlich entfallenden Jahresbetrags der 
Leistungsentgelte zum 15. Januar, 15. April, 15. Juli 
und 15. Oktober des jeweiligen Geschäftsjahres.

(5)  Leistungen, die für Dritte erbracht werden, sind diesen 
vom Zweckverband nach Maßgabe der Absätze 1 und 2 
zuzüglich eines Aufschlages unmittelbar und zeitnah in 
Rechnung zu stellen. Dieser Aufschlag dient dem Nach-
teilsausgleich für das Trägerrisiko der Zweckverbands-
mitglieder. Kommunale Unternehmen oder Einrichtun-
gen, die mehrheitlich von einem Zweckverbandsmitglied 
oder mehreren Zweckverbandsmitgliedern gemeinsam 
getragen sind, werden nicht als Dritte betrachtet.

(6)  Soweit der Einwohnermaßstab angewendet wird, ist die 
Einwohnerzahl vom 31. Dezember des Vorvorjahres 
nach den Berichten von Information und Technik Nord-
rhein-Westfalen maßgebend. Der Kreis Recklinghausen 
wird hierbei mit 30% der Einwohner seiner angeschlos-
senen Städte und Gemeinden gerechnet.

Teil 5 
Schlussbestimmungen

 
§ 20 

Anwendung der Kreisordnung

Soweit diese Satzung nichts anderes vorsieht, gelten neben 
den Bestimmungen des Gesetzes über Kommunale Gemein-
schaftsarbeit (GkG NRW) die Vorschriften der Kreisord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) ent-
sprechend.

 
§ 21 

Haftung

Für Schäden, die den Verbandsmitgliedern infolge fehler-
hafter Aufgabenerfüllung der Organe oder Dienstkräfte des 
Zweckverbandes entstehen, ist dieser zum Schadenersatz 
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gungsträger im Sinne der §§ 17 Abs. 1 Satz 1, 20 Abs. 1 Satz 
1 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und 
Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von 
Abfällen vom 24. Februar 2012 (KrWG), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20. Juli 2017, für das Einsammeln und 
das Befördern der in ihrem Gebiet anfallenden und ihnen zu 
überlassenden Abfälle zuständig.

Beim Kreis handelt es sich gemäß § 5 Abs. 1 LAbfG NRW 
um den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, dem die 
Entsorgung der Abfälle obliegt, die von den Städten und 
Gemeinden im Rahmen ihrer Zuständigkeit nach § 5 Abs. 6 
Satz 1 LAbfG NRW eingesammelt und befördert sowie dem 
Kreis überlassen werden.

Um die Durchführung der Entsorgungsaufgaben zu optimie-
ren und dadurch Synergieeffekte zu erzielen, schließen die 
Vereinbarungsparteien gemäß § 5 Abs. 7 LAbfG NRW in 
Verbindung mit § 23 Abs. 1 Alt. 2, Abs. 2 Satz 2 des Ge-
setzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 01. Oktober 1979 (GkG NRW), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 02. Februar 2018, die 
folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung:

§ 1

Durchführung der Aufgaben, Betrieb des Recyclinghofs 
sowie Einsammeln und Befördern von Abfällen

1.  Der Kreis führt für die Stadt gemäß § 23 Abs. 1 Alt. 2, Abs. 
2 Satz 2 GkG NRW in Verbindung mit § 5 Abs. 6, Sätze 1 
und 4, Abs. 7 LAbfG NRW den Betrieb des Recyclingho-
fes (Westring 10, 59320 Ennigerloh) sowie das Einsam-
meln (Bringsystem) und Befördern der dort angelieferten 
überlassungspflichtigen Abfälle durch (Mandatierung).

2.  Abfälle, die in privaten Haushalten anfallen, sollen u.a. 
zur Erhöhung der Recyclingquoten gemäß § 5 Abs. 4 
Satz 1 LAbfG NRW getrennt erfasst und gehalten wer-
den. Dazu überträgt die Stadt die in Absatz 1 genannten 
Aufgaben auf den Kreis. Der Kreis kann die Aufgaben 
selbst durchführen oder ein Tochterunternehmen mit der 
Durchführung der Aufgaben beauftragen.

3.  Der Kreis führt die Leistung gemäß dieser Vereinbarung 
für die Stadt unentgeltlich durch.

§ 2

Laufzeit; Kündigung

1.  Die Vereinbarung tritt mit Erfüllung der gesetzlichen 
Wirksamkeitsvoraussetzungen gemäß § 24 Abs. 2 bis 
Abs. 4 GkG NRW am Tag nach der Bekanntmachung im 
Veröffentlichungsblatt der Aufsichtsbehörde in Kraft.

2.  Die Vereinbarung gilt bis zum 31.12.2024. Sie verlängert 
sich jeweils um 5 weitere Jahre, sofern sie nicht mit einer 
Frist von 12 Monaten vom Kreis oder von der Stadt ge-
kündigt wird. Die Kündigung bedarf der Schriftform.

§ 3

Schlussbestimmungen

1.  Änderungen und Zusätze zu dieser Vereinbarung bedür-
fen der Schriftform und müssen ferner den Anforderun-
gen des GkG NRW genügen, insbesondere den Anforde-
rungen an das Verfahren nach § 24 GkG NRW. Dies gilt 
auch für die Änderung dieser Bestimmung. Mündliche 
Nebenabreden sind nicht getroffen worden.

2.  Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung 
rechtsunwirksam oder undurchführbar sein oder werden 
oder sollte sich eine Lücke herausstellen, so berührt das 

ständigen Versorgungskasse vorgesehenen Ausgleichs-
betrag sowie die zu seiner Ermittlung erforderlichen 
Kosten an die Zusatzversorgungskasse zu zahlen. Das 
gilt auch für die laufenden Zahlungsverpflichtungen 
hinsichtlich der Beiträge und Umlagen bei Zahlungsun-
fähigkeit des Zweckverbandes.

(5)  Die Auflösung des Zweckverbandes bedarf der Geneh-
migung der Aufsichtsbehörde.

 
§ 24 

Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachungen des Zweckverbandes wer-
den durch das Amtsblatt für den Kreis Recklinghausen voll-
zogen. Sofern es sich um Änderungen der Verbandssatzung 
handelt, weisen die Verbandsmitglieder in der für ihre Be-
kanntmachung vorgeschriebenen Form auf die Veröffentli-
chung hin.

 
§ 25 

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit dem Tag nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft und ersetzt die Satzung in der Fassung vom 18. No-
vember 2015.

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2020 S. 137-143

38  Genehmigung einer öffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung zwischen dem Kreis Warendorf und der Stadt 
Ennigerloh

Die nachfolgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwi-
schen dem Kreis Warendorf und der Stadt Ennigerloh zur 
Durchführung des Betriebs des Recyclinghofes Ennigerloh 
sowie der Einsammlung und Beförderung der dort angelie-
ferten Abfälle habe ich mit Verfügung vom heutigen Tage 
gemäß § 24 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über die kommu-
nale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) genehmigt.

Die Vereinbarung und meine Genehmigung werden hiermit 
gemäß § 24 Abs. 3 GkG NRW bekannt gemacht. Die Verein-
barung wird am Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt 
für den Regierungsbezirk Münster wirksam.

Münster, den 23. Januar 2020 Bezirksregierung Münster
 Az.: 31.1.25-117/2020.0001 
 Im Auftrag
 gez. Wellmann

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung gemäß § 5 Abs. 7  
LAbfG NRW i.V.m. § 23 Abs. 1 Alt. 2, Abs. 2 Satz 2 

GkG NRW über die Durchführung des Betriebs des 
Recyclinghofes Ennigerloh sowie der Einsammlung und 

Beförderung der dort angelieferten Abfälle

zwischen dem Kreis Warendorf, Waldenburger Straße 2, 
48231 Warendorf, vertreten durch den Landrat,

-nachfolgend „Kreis“ genannt - 
und

der Stadt Ennigerloh, Marktplatz 1, 59320 Ennigerloh, ver-
treten durch den Bürgermeister,

- nachfolgend „Stadt“ genannt -

 
Präambel

Gemäß § 5 Abs. 6 des Landesabfallgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 21. Juni 1988 (LAbfG NRW), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 22. April 2017 sind 
die Städte und Gemeinden als öffentlich-rechtliche Entsor-
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Im Rahmen eines Plangenehmigungsverfahrens hat die Ge-
nehmigungsbehörde gemäß den §§ 6 bis 14 des UVPG zu 
prüfen, ob für das Vorhaben die Verpflichtung zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Bei den 
oben beschriebenen Änderungen am Betrieb der Zentralde-
ponie Datteln handelt es sich um ein Vorhaben im Sinne des 
§ 9 UVPG. Bei der Prüfunggemäß § 9 Abs. 1 S. 1 UVPG 
sind sowohl die Regelungen der Nr. 1 als auch der Nr. 2 zu 
beachten. Im vorliegenden Fall ist die Nr. 2 des § 9 Abs. 
1 S. 1 UVPG einschlägig, somit war eine allgemeine Vor-
prüfung des Einzelfalls anhand der Kriterien der Anlage 3 
des UVPG durchzuführen. Diese Prüfung der vorgelegten 
Antragsunterlagen hat ergeben, dass die Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung für das Vorhaben nicht er-
forderlich ist, da erhebliche nachteilige Umweltauswirkun-
gen durch das von der AGR mbH beantragte Vorhaben nicht 
zu erwarten sind.
Dies wird entsprechend § 5 UVPG hiermit bekannt gegeben. 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar.

Im Auftrag 
gez. Hergesell

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2020 S. 144

40  Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
zum Antrag auf Entnahme von Grundwasser 
durch die Emschergenossenschaft in Bottrop

Bezirksregierung Münster  
Dezernat 54  
Az.: 500-0303823-N810/0027.E  
 48143 Münster, den 22. Januar 2020
Die Emschergenossenschaft hat einen Antrag auf Erteilung 
einer wasserrechtlichen Erlaubnis gemäß §§ 8, 10 des Ge-
setzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushalts-
gesetz – WHG) für die Entnahme von Grundwasser gestellt. 
Der Antrag liegt vollständig seit dem 13.01.2020 bei der 
Bezirksregierung Münster vor.
Zweck der temporären Gewässerbenutzung ist die Herstel-
lung der notwendigen Abwasseranlagen SKU Sturmshof in 
Bottrop. Die Gewässerbenutzung wird für eine Entnahme 
von jährlich maximal 91.596 m³ Grundwasser über eine Ge-
samtdauer von 52 Wochen beantragt. 
Nach § 7 Abs. 1 i. V. m. Anlage 1, Nr. 13.3.3 Umweltver-
träglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) ist für eine jährliche 
Grundwasserentnahme von größer 5.000 m³ bis weniger als 
100.000 m³ eine standortbezogene Vorprüfung zur Feststel-
lung der UVP-Pflicht durchzuführen. Dabei ist durch eine 
überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anla-
ge 2 UVPG aufgeführten Kriterien zu untersuchen, ob das 
Vorhaben erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Um-
welt haben kann und damit eine Verpflichtung zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.
Nach Prüfung wird festgestellt, dass die Durchführung ei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist, 
da durch das beantragte Vorhaben keine erheblichen nach-
teiligen Umweltauswirkungen auf die in Anlage 3 UVPG 
genannten Kriterien zu erwarten sind. Die Stellungnahmen 
der Träger öffentlicher Belange zu dem geplanten Vorhaben 
wurden bei dieser Entscheidung berücksichtigt. 
Diese Feststellung ist nicht selbstständig anfechtbar. Die 
Entscheidung wird gem. § 5 Abs. 2 UVPG hiermit bekannt-
gegeben.

Im Auftrag 
gez. Arndt 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2020 S. 144

die Wirksamkeit des übrigen Vereinbarungsinhalts nicht. 
Unwirksame oder undurchführbare Bestimmungen gel-
ten vielmehr als durch wirksame Regelungen ersetzt, 
Lücken als ausgefüllt, wie dies dem in der Vereinbarung 
zum Ausdruck kommenden Willen der Parteien am bes-
ten entspricht. Die Parteien verpflichten sich wechselsei-
tig, an einer schriftlichen Niederlegung solcher Bestim-
mungen mitzuwirken.

3.  Die Vereinbarung ist dreifach ausgefertigt. Neben dem 
Kreis erhalten auch die Stadt und die Bezirksregierung 
Münster eine Ausfertigung.

Warendorf,   Ennigerloh, 

Dr. Olaf Gericke  Berthold Lülf 
- Landrat -  - Bürgermeister -
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39  Bekanntmachung gemäß § 5 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

BezirksregierungMünster Münster, den 23.01.2020  
Az.: 52-500-0623020/0063.U

Plangenehmigungsverfahren gemäß § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 
2 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) auf Errich-
tung und Betrieb eines CHC–Kohlenwasserstoff-Con-
verters auf der Zentraldeponie Datteln

Die Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH (AGR 
mbH) betreibt auf der Grundlage des Planfeststellungsbe-
schlusses vom 06.12.1974 und des Planfeststellungsbe-
schlusses vom 14.08.2017 sowie weiterer Änderungsgeneh-
migungen die Zentraldeponie Datteln.

Bislang wird das auf der Zentraldeponie Datteln anfallende 
Deponiegas aus dem DK II-Bereich gefasst und durch den 
Betrieb eines BHKW mit einer elektrischen Leistung von 100 
kW einer energetischen Verwertung zugeführt. Bei einem 
Ausfall des BHKW erfolgt die Inbetriebnahme der Notfackel. 
Das abgesaugte Deponiegas wird in diesem Fall abgefackelt.

Im Laufe der Zeit nimmt aufgrund veränderter Abbaupro-
zesse im Deponiekörper sowohl die Gasmenge als auch die 
Gasqualität ab. Der Anteil an Schwachgas (Methangehalt < 
30 Vol.-%) nimmt gegenüber dem Anteil an Starkgas (Met-
hangehalt > 30 Vol.-%) im Deponiegas zu. Unterhalb eines 
Methangehaltes von ca. 30 Vol.-% kann das Gas nicht mehr 
effektiv in einem BHKW genutzt werden. Hierfür müssen 
andere Systeme zur Behandlung des sogenannten „Schwach-
gases“ mit einem Methangehalt < 30 Vol.-% zur Verfügung 
gestellt werden, damit das Methan nicht als Treibhausgas in 
die Atmosphäre gelangt.

Daher hat die AGR mbH einen Antrag auf Plangenehmigung 
gemäß § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 KrWG zur Errichtung und 
zum Betrieb eines CHC – Kohlenwasserstoff-Converters auf 
dem planfestgestellten Deponiegelände der Zentraldeponie 
Datteln vorgelegt. Der Einsatz des CHC – Kohlenwasser-
stoff-Converters gewährleistet eine Verbrennung von Depo-
nieschwachgasen ab einem Methangehalt von ca. 12 Vol.-
%. Zudem soll der vorhandene Drehkolbenverdichter durch 
einen Seitenkanalverdichter mit einer geringeren Leistung 
ersetzt werden. Die bestehende Notfackel wird demontiert.
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41  Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 18 des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 
01.10.1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90) in Verbindung mit §§ 
78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) hat die Verbandsversamm-
lung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kom-
munale Verwaltung Emscher-Lippe mit Beschluss vom 
28.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

 
§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes für das 
Studieninstitut Emscher-Lippe voraussichtlich anfallenden 
Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehen-
den Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und die 
notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 2.344.050,00 € 

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.344.050,00 €

im Finanzplan mit 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.277.760,00 € 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.176.050,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf 0,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf 73.100,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 0,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 0,00 €

festgesetzt.

 
§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

 
§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

 
§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfol-
gen.

 

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

 
§ 6

Die Verbandsumlage wird auf 611.152,00 € festgesetzt.

Von diesem Betrag entfallen:

auf den Kreis Recklinghausen 62,15 % - 379.830,97 € 
auf die Stadt Bottrop 10,98 % - 67.104,49 €  
auf die Stadt Gelsenkirchen 26,87 % - 164.216,54 € 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 19 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), erforderliche 
Genehmigung zur Festsetzung der Umlage wurde von der 
Aufsichtsbehörde, der Bezirksregierung Münster, mit Ver-
fügung vom 19.12.2019 erteilt.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt

b)  die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden

c)  der Verbandsvorsteher hat den Beschluss der Verbands-
versammlung vorher beanstandet

d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Zweckverband vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt.

Recklinghausen,

 

Süberkrüb 
Verbandsvorsteher
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C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen
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